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EUGH: Untervermittlung von Krediten ist grundsätzlich umsatzsteuerfrei Bundesverwaltungsgericht: Grundsteuererlass bei strukturellem Leerstand Nichtabziehbarkeit privater Steuerberatungskosten - Anhängige Klagen Kirchensteuer bei Halbeinkünften. Ist die Hinzurechnung von Halbeinkünften verfassungswidrig? Beschränkte Abzugfähigkeit von Rentenversicherungsbeiträgen im Jahr 2005
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IN EIGENER SACHE Eindämmung der Normenflut sen. Dieser Normenflut versucht man nunmehr durch eine aktuelle Anweisung Herr zu werden. Schon vor zwei Jahren wollte das Ministerium das „Anweisungsdickicht“ erstmals lüften und hat ca. 1.000 BMF-Schreiben



dass „die Aufhebung der BMF-Schreiben keine Aufgabe der © aus: “Der Betrieb” Heft 27/28 v. 13.07.2007



Die Unternehmensteuerreform 2008 ist zwischenzeitlich vom Bundesrat verabschiedet und kann in ihren wesentlichen Teilen zum 01.01.2008 bzw. ab 01.01.2009 in Kraft treten. Gleichzeitig steht der Gesetzgeber bereits mit dem Jahressteuergesetz 2008 in den Startlöchern. Die wichtigsten Neuerungen der Unternehmensteuerreform haben wir in dieser Mandanteninformation für Sie zusammengestellt.



Nachdenklich in diesem Zusammenhang stimmen zwei aktuelle Schreiben des Bundesfinanzministeriums, die verdeutlichen, wie wenig das Attribut „einfach“ auf das deutsche Steuerrecht anwendbar ist. Heißt es hier doch, dass die Zahl der Steuergesetze, die neben ihrem außersteuerlichen Regelungsgehalt auch Vorschriften zur Besteuerung enthalten, unbezifferbar sei. Im Weiteren wird darauf hingewiesen, dass es 2.042 gültige veröffentlichte BMFSchreiben sowie zusätzlich 1.193 BMFSchreiben (mit einer zeitlichen Beschränkung in ihrer Anwendung) gibt. Zusätzlich werden noch 1.618 nicht im Bundesteuerblatt I veröffentlichte BMF-Schreiben nachgewie-



aufgehoben, die vor dem 01.01.1980 ergangen sind. Nunmehr wurde auch der Zeitraum von 1980 bis 2004 mit dem Ergebnis überprüft, dass von den rd. 3.500 Bundesanweisungen lediglich 1.000 über den 31.12.2004 hinaus Gültigkeit behalten. Ob dies ein weiterer Schritt zu einem umfassenden Bürokratieabbau ist - wie in der Pressemitteilung des BMF zu lesen - ist fraglich, denn das Ministerium stellt fest,



bisherigen Rechtsauffassung der Verwaltung bedeutet, sondern nur der Bereinigung der Beweislage dient.“ Damit bleiben die formell aufgehobenen Schreiben materiell weiter gültig! Das neue BMF-Schreiben ist rundherum eine „Mogelpackung“. Die Normenflut wurde, statt diese einzudämmen, nochmals um eine zusätzliche inhaltsleere Verwaltungsauffassung ausgedehnt.



Neues bei Eismann und Partner Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unsere Auszubildende Frau Astrid Kießling erfolgreich die Prüfung zur Steuerfachangestellten abgeschlossen hat und Ihnen künftig in den Kanzleien in Weidenberg und Bayreuth als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht.



• Aus der Komplexität und Dynamik von Gesetzgebung und Rechtsprechung ergeben sich zwangsläufig ständig Änderungen, sodass für die in der Mandanteninformation enthaltenen Beiträge keine Haftung übernommen werden kann. Die nachfolgenden Beiträge sollen vielmehr als Grundlageninformation für ein gemeinsames Gespräch dienen. Denn konkrete Beratungsempfehlungen stimmen wir immer auf Ihre persönlichen Verhältnisse ab.
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BETRIEBSFÜHRUNG Verschärfung bei der Bargeldkontrolle an deutschen Grenzen Seit 15.06.2007 müssen Reisende mitgeführte Barmittel in Höhe von 10.000,00 € oder mehr bei der Einreise in die EU oder Ausreise aus der EU anmelden. Die Reisenden trifft damit erstmals eine Anmeldepflicht, die eigenständig und ohne Aufforderung erfüllt werden muss. Die Anmeldung ist in Deutschland grundsätzlich bei der Zollstelle



schriftlich abzugeben, über die die Einoder Ausreise in die EU erfolgt. Bei der Berechnung des Schwellenwertes von 10.000,00 € ist der Gesamtwert der von einer Person mitgeführten Barmittel maßgebend. Ein Verstoß gegen die Anmeldepflicht durch Nicht- oder Falschmeldung



stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 1 Mio. € geahndet werden kann. Ziel der Anmeldepflicht an den EU-Außengrenzen ist es, Geldbewegungen illegaler Herkunft über die EU-Außengrenzen hinweg vorzubeugen.



Unternehmensteuerreform 2008: Was Sie als Unternehmer wissen müssen Nachdem Anfang Juli 2007 der Bundesrat der Unternehmensteuerreform 2008 zugestimmt hat, kann das Reformwerk in seinen wesentlichen Teilen in Kraft treten. Für die Umsetzung gibt es zwei wichtige Stichtage: Zum 01.01.2008 greifen die Regelungen zur Unternehmensbesteuerung und zum 01.01.2009 zur Abgeltungssteuer, d. h. zur Besteuerung der privaten Kapitalerträge. Wir haben im Folgenden versucht, aus der Vielzahl der zum Teil sehr komplexen Neuregelungen für Sie die Wichtigsten herauszufiltern, um Ihnen einen ganzheitlichen Überblick zu verschaffen. Inwieweit die Unternehmensteuerreform für den einzelnen Steuerpflichtigen per Saldo einen Vor- oder Nachteil bietet, muss im Einzelfall berechnet werden. Die nachfolgende Zusammenfassung kann somit nicht mehr als einen groben Überblick über das Reformwerk verschaffen. Wie immer gilt auch in diesem Zusammenhang unsere Bitte, vor weitreichenden unternehmerischen Entscheidungen im Hinblick auf die Reform fachkundigen Rat einzuholen.



Neuregelung bei Buchführung und Bilanzierung 1. Wegfall der degressiven AfA Die degressive Abschreibung wird abgeschafft. Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2007 angeschafft oder hergestellt werden, dürfen nur noch linear, d. h. in gleich bleibenden Jahresbeträgen, abgeschrieben werden. Um in den Genuss der degressiven Abschreibung zu gelangen, müssten unter Umständen bereits feststehende Investitionsmaßnahmen in das laufende Jahr vorgezogen werden.
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BETRIEBSFÜHRUNG 2. Geringwertige Wirtschaftsgüter Die Regelungen für die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden verändert. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungsbzw. Herstellungskosten (AHK) bis zu 150 € sind – zwingend – sofort als Betriebsausgaben abzusetzen. Für alle eigenständig nutzbaren Wirtschaftsgüter, deren AHK mehr als 150 €, aber nicht mehr als 1.000 € betragen, ist ein jährlicher Sammelposten zu bilden, der über 5 Jahre gewinnmindernd aufzulösen ist. Besondere Aufzeichnungsvorschriften entfallen. Scheidet ein Wirtschaftsgut bereits vor Ablauf von 5 Jahren aus dem Betriebsvermögen aus, so hat dies keinerlei Auswirkungen. Zu beachten ist des Weiteren, dass es sich bei den vorgenannten Beträgen um Nettobeträge handelt. Enthaltene Vorsteuerbeträge bleiben unberücksichtigt, unabhängig davon, ob der Vorsteuerbetrag umsatzsteuerrechtlich abziehbar ist.



3. Der neue Investitionsabzugsbetrag Bisher konnten kleine und mittlere Betriebe mit der Ansparabschreibung für künftige Investitionen bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungskosten vom steuerpflichtigen Gewinn abziehen. Die Rücklagen konnten dann zu Zeiten von niedrigeren Gewinnen wieder aufgelöst werden. Weiterhin war die Rücklage Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung. Dieses Steuergestaltungsmodell „hohe Steuererstattung bei hohem Steuersatz, Auflösung zu niedrigerem Steuersatz“ funktioniert künftig nicht mehr. Denn die Ansparabschreibung wird durch den Investitionsabzugsbetrag ersetzt.



Vorteile



Nachteile



Voraussetzungen



• Anhebung des Höchstbetrages: Investitionsbeträge dürfen künftig bis zu einer Summe von 200.000,00 € gebildet werden (bisher 154.000 €).



• Keine Progressionsvorteile mehr: Wird das Wirtschaftsgut nicht angeschafft, ist der Abzugsbetrag rückwirkend im Jahr der Bildung aufzulösen. Unterschiedliche Gewinne einzelner Geschäftsjahre lassen sich nicht mehr glätten. Man zahlt genau den Steuerbetrag, der vorher gespart wurde. • Nachforderungszinsen: Ist der Abzugsbetrag im dritten Jahr nach seiner Bildung aufzulösen, weil keine Investition erfolgte, verlangt das Finanzamt Zinsen von 0,5 % pro Monat, in dem der Abzugsbetrag bestanden hat. Die Bildung des Investitionsabzugsbetrages lohnt also nur, wenn später tatsächlich investiert wird. • Anrechnung alter Rücklagen: Nicht aufgelöste Rücklagen nach altem Recht werden auf den Höchstbetrag angerechnet. • Wegfall von Sondervergünstigungen: Auch Existenzgründer und Jungunternehmer müssen ihre Investitionen innerhalb der drei Jahre tätigen, bisher hatten sie fünf Jahre Zeit. Ihr Höchstbetrag mindert sich von bisher 307.000 € auf den einheitlichen Betrag von 200.000 €. Während sie derzeit keine Strafzinsen im Falle der späteren Nachinvestition zahlen, sind sie künftig von den Nachforderungszinsen betroffen.



• Betriebsgröße: Das Betriebsvermögen bilanzierender Unternehmen muss unter 235.000 € und der Gewinn von EinnahmenÜberschuss-Rechnern (vor allem Freiberuflern) unter 100.000 € liegen.



• Anhebung der Betriebsgröße: Das Betriebsvermögen bilanzierender Unternehmen darf maximal 235.000 € betragen (bisher 204.517 €). • Mehr Wirtschaftsgüter: Nicht nur neue, sondern auch gebrauchte bewegliche Gegenstände sind begünstigt. • Längerer Investitionszeitraum: Die geplante Investition muss innerhalb von drei Jahren realisiert werden (bisher zwei Jahre). • Leichtere Sonderabschreibung: Die Abschreibung von 20 % gibt es ohne vorherige Bildung einer Rücklage. • Der Abzugsbetrag ist künftig außerhalb der Bilanz zu bilden, das Eigenkapital in der Bilanz wird somit nicht vermindert.
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• Begünstigtes Wirtschaftsgut: Das Wirtschaftsgut muss nicht genau bezeichnet werden (die Funktion genügt), auch nicht der voraussichtliche Investitionszeitpunkt. Allerdings sind Angaben zur Nutzungsabsicht erforderlich, weil das Wirtschaftsgut mindestens bis zum Ende des Wirtschaftsjahres, das der Anschaffung folgt, fast ausschließlich (mindestens zu 90 %) betrieblich genutzt werden muss.



Maßnahmen Der neue Abzugsbetrag gilt bereits in 2007 für 2008 geplante Investitionen. Die alte Ansparrücklage kann nur noch im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006 in Anspruch genommen werden.



BETRIEBSFÜHRUNG Neuregelungen für Kapitalgesellschaften 1. Körperschaftsteuersatz Der Körperschaftsteuersatz wird von bisher 25 % auf 15 % gesenkt. Damit soll die Gesamtbelastung von Kapitalgesellschaften (GmbH u. AG) auf unter 30 % gesenkt werden, um im internationalen Vergleich besser abzuschneiden. Hierzu wird die Gewerbesteuermesszahl auf 3,5 % gesenkt, im Gegenzug ist künftig die Gewerbesteuer - ebenso wie bereits bisher die Körperschaftsteuer - nicht mehr als Betriebsausgabe abzugsfähig.



2. Einführung einer „Zinsschranke“ Auf Grund der sog. Zinsschranke, die auch für Personengesellschaften gilt, können Unternehmer grundsätzlich die Schuldzinsen in Höhe der Zinserträge abziehen. Darüber hinaus sind Schuldzinsen nur bis zur Höhe von 30 % des um Zinsaufwendungen und Abschreibungen erhöhten sowie um die Zinserträge verminderten maßgeblichen Gewinns abzugsfähig. Bis zu 1 Mio. € ist dieser Zinssaldo aber immer in vollem Umfang abzugsfähig, sodass diese Neuregelung für den weitaus größten Teil der mittelstän-



dischen Betriebe keine Wirkung entfaltet. 3. „Mantelkauf“ Die Nutzung von Verlustvorträgen im Rahmen des Erwerbes von Anteilen an Kapitalgesellschaften (sog. Mantelkäufe) wird geändert. Werden mehr als 25 % bis zu 50 % an einer Kapitalgesellschaft übertragen, entfällt ein bestehender Verlustvortrag quotal. Werden mehr als 50 % der Anteile innerhalb von 5 Jahren übertragen, gibt es keinen Verlustvortrag mehr.



Neuregelungen für Personenunternehmen 1. „Thesaurierungsrücklage“ Der Großteil deutscher Betriebe sind Personenunternehmen, d. h. Einzelunternehmen und Personengesellschaften. Die Einkommensteuerbelastung ihrer Inhaber bzw. Gesellschafter beläuft sich derzeit auf bis zu 42 %. Um Personenunternehmen gegenüber Kapitalgesellschaften nicht zu benachteiligen, sieht das Gesetz eine sog. Thesaurierungsrücklage vor. Einbehaltene Gewinne können damit auf Antrag mit 28,25 % besteuert werden. Allerdings soll bei einer späteren Gewinnentnahme mit 25 % nachbesteuert werden. Die Neuregelung ist sehr komplex und erfordert sowohl in der Finanzverwaltung als auch beim Steuerpflichtigen



einen erhöhten Verwaltungsaufwand. Belastungsvergleiche zeigen, dass die Nachversteuerung von späteren Gewinnentnahmen zu einer insgesamt höheren Steuerbelastung führt. Daher dürfte diese Gestaltungsmöglichkeit – wenn überhaupt – nur für große Personenunternehmen attraktiv sein. Die Inanspruchnahme der Neuregelung erfordert zudem eine zuverlässige und vorausschauende Planung von Gewinnentnahmen. Einen Antrag auf ermäßigte Besteuerung kann stellen, wer zu mehr als 10 % am Gewinn beteiligt ist oder dieser für ihn mehr als 10.000,00 € beträgt.



2. Einführung des „Teileinkünfteverfahrens“ Werden Anteile an Kapitalgesellschaften im Betriebsvermögen eines Personenunternehmens gehalten, entfällt für diese Anteile das bisherige Halbeinkünfteverfahren. An diese Stellte tritt das sog. Teileinkünfteverfahren. Dabei bleiben 40 % der Einnahmen von der Steuer freigestellt, sodass 60 % besteuert werden. Gleiches gilt für Ver-äußerungsgewinne für im Betriebsvermögen gehaltene Anteile an GmbHs oder Aktien. Korrespondierend dazu sind die Werbungskosten in diesem Zusammenhang zu 60 % abzugsfähig.



Gewerbesteuer Die gravierendsten Änderungen im Rahmen der Unternehmensteuerreform betreffen die Gewerbesteuer. Die Neuregelungen im Einzelnen:



Abzugsverbot Die Gewerbsteuer kann nicht mehr als Betriebsausgabe abgezogen werden. Dafür wird die Steuermesszahl von bisher 5 % auf 3,5 % gesenkt.



Der bei Einzel- und Personenunternehmen bisher geltende Staffeltarif, wonach die Steuermesszahl von 1 % bis 5 % je nach Höhe des Gewerbeertrages anstieg, entfällt zu Gunsten der einheitlichen Steuermesszahl von 3,5 %. Die Gewerbesteuer berechnet sich weiterhin wie folgt: Gewerbeertrag x 3,5 % x Hebesatz = Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuer kann von der Einkommensteuer auf gewerbliche Einkünfte wie bisher abgezogen werden. Der pauschale Anrechnungsfaktor wird von derzeit 1,8 auf 3,8 erhöht. Die Gewerbsteuer soll so bis zu einem Hebesatz von 380 % (bisher 341 %) grundsätzlich keine Zusatzbelastung mehr darstellen.
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BETRIEBSFÜHRUNG Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen Die gewerbesteuerliche Hinzurechnung wird neu geregelt. Die Neuerungen im Einzelnen: 1. Die bisherige Hinzurechnung von Dauerschuldzinsen entfällt. 2. Dafür werden • 25 % aller Zinsen



• sowie 20 % der Mieten, Pachten und Leasingraten von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, • sowie 75 % der Mieten, Pachten und Leasingraten für die Benutzung von unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens • sowie 25 % der Aufwendungen für die Überlassung von Rechten (insbesondere Konzessionen und Lizenzen) dem Gewerbeertrag hinzugerechnet.



Von den Hinzurechnungen der Zinsen und zinsähnlichen Beträge wird ab 2008 ein Freibetrag von 100.000,00 € abgezogen. Nur der über diesen Freibetrag hinausgehende Hinzurechnungsbetrag ist mit 25 % bei der Ermittlung des Gewerbeertrages zu berücksichtigen.



Steuerpflichtigen zu einer höheren Steuerbelastung führt, kann er die Einkünfte in seiner Einkommensteuer-Erklärung angeben, sodass dann die Besteuerung nach den allgemeinen Grundsätzen erfolgt. In diesen Fällen wird die Abgeltungssteuer auf die Einkommensteuer angerechnet. Außerdem können die tatsächlichen Werbungskosten abgezogen werden. Stellt sich heraus, dass die Veranlagung nicht günstiger ist, werden die Kapitaleinkünfte bei der Steuerfestsetzung von Amts wegen nicht



berücksichtigt (Günstigerprüfung). Der Steuerpflichtige muss keine zusätzlichen Anträge stellen. Zur Abführung der Kirchensteuer ist gegenüber den Banken zu erklären, welcher Konfession der Steuerpflichtige angehört. Nicht unter die Abgeltungssteuer fallen Zinsen und andere Beteiligungen, wenn Gläubiger und Schuldner nahestehende Personen sind oder ein Gesellschafter zumindest mit 10 % an einer Kapitalgesellschaft beteiligt ist.



3. Die Beteiligungsgrenze für die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Dividendenerträgen aus Streubesitz im Betriebsvermögen von Kapitalgesellschaften wurde von 10 % auf 15 % angehoben.



Abgeltungssteuer Für private Kapitalerträge wird ab 01.01.2009 eine Abgeltungssteuer von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) eingeführt werden. Die Abgeltungssteuer umfasst Zinserträge, 100 % der Dividenden und private Veräußerungsgeschäfte, die ab 2009 als Einkünfte aus Kapitalvermögen (bisher sonstige Einkünfte) zu erfassen sind. Das Halbeinkünfteverfahren wird gleichzeitig abgeschafft. Für den Fall, dass die pauschale Besteuerung der Kapitaleinkünfte für den



Besteuerung von Spekulationsgeschäften Die Besteuerung von Spekulationsgeschäften wird neu geregelt. Gewinne aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften werden - unabhängig von der Beteiligungshöhe - als Einkünfte aus Kapitalvermögen (bisher sonstige Einkünfte) erfasst. Damit wird die Einbeziehung in die Abgeltungsbesteuerung ermöglicht. Gleichzeitig entfällt auch die bisherige Spekulationsfrist von einem Jahr. Die Neuregelung gilt aber erst für Verkäufe von Aktien, die nach dem 31.12.2008 erworben worden sind.



Bei Erwerb von Aktien vor dem 01.01.2009 gilt weiterhin die Steuerfreiheit für Gewinne aus dem Verkauf nach Ablauf eines Jahres seit dem Erwerb.



Einkünfte aus Kapitalvermögen geltenden Wertpapiere) verbleibt es bei der Spekulationsfrist von einem Jahr. Die Freigrenze wird auf 600,00 € angehoben.



Für private Anleger wird ein Sparpauschbetrag für die Einkünfte aus Kapitalvermögen von 801,00 € eingeführt. Der Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die Spekulationsfrist für Immobilien bleibt mit 10 Jahren unverändert. Für andere Wirtschaftsgüter (nicht für die ab 2009 als



Verluste aus Kapitalvermögen, die aus der Veräußerung von Aktien entstehen, können künftig nur mit Gewinnen aus Kapitalvermögen, die aus der Veräußerung von Aktien entstehen, ausgeglichen werden. Die entsprechenden Verlustvorträge werden vom Finanzamt gesondert festgestellt.



Achtung bei Lastschriftverfahren bei Insolvenz des Vertragspartners Auf Grund der aktuellen Rechtsprechung des BGH möchten wir Sie auf das Risiko aufmerksam machen, das Sie mit der Wahl des Einzugsermächtigungsverfahrens bei der Insolvenz eines Schuldners trifft. In der Praxis häufen sich die Fälle, in denen vorläufige Insolvenzverwalter grundsätzlich allen Lastschriften innerhalb von 6 Wochen nach Belastung widersprechen. Der BGH sieht in diesem Widerspruch - auch ohne Begründung - keine Pflichtwidrigkeit des Insolvenzverwalters. Im Einzelfall kann ein solcher Widerspruch beim Gläubiger zu erheblichen finanziellen Nachteilen
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führen, da er damit rechnen muss, die Befriedigung der offenen Rechnungen nur in Höhe der aus dem Insolvenzverfahren resultierenden Quote zu erhalten.



Lastschriften diese mit dem Textschlüssel 04 (Abbuchungsauftragsverfahren) und nicht dem Textschlüssel 05, der für das Einzugsermächtigungsverfahren steht, eingezogen werden.



Die Widerspruchsmöglichkeit ist jedoch nur gegeben, wenn innerhalb des Lastschriftverfahrens das sog. Einzugsermächtigungsverfahren gewählt wurde. Bei der 2. Variante, dem sog. Abbuchungsauftrag ist kein Widerspruch des Schuldners möglich. Aber auch, wenn das Abbuchungsverfahren gewählt wurde, ist darauf zu achten, dass bei der Bearbeitung der



Denn auch bei falscher Wahl des Lastschrifteinzugs durch Verwendung eines falschen Textschlüssels eröffnet sich ein Widerspruchsrecht des Insolvenzverwalters. Bei Unklarheiten über die vereinbarten Zahlungsmodalitäten empfehlen wir Ihnen, mit Ihrer Hausbank Rücksprache zu halten.



RECHTSPRECHUNG EUGH: Untervermittlung von Krediten ist grundsätzlich umsatzsteuerfrei Der Europäische Gerichtshof hat zwischenzeitlich entschieden, dass die Untervermittlung von Krediten grundsätzlich umsatzsteuerfrei ist. Während der Bundesfinanzhof die Auffassung vertrat, dass Leistungen von Untervertretern an Hauptvertreter als umsatzsteuerpflichtig zu beurteilen sind, weicht der EUGH von dieser Rechtsprechung ab.



Somit ist auch die Vermittlung eines Untervertreters, der nicht unbedingt mit beiden Vertragsparteien in unmittelbaren Kontakt tritt, umsatzsteuerfrei - so wie die Vermittlungsleistung des Hauptvertreters an die Bank.



Bundesverwaltungsgericht: Grundsteuererlass bei strukturellem Leerstand Das Bundesverwaltungsgericht hat sich der Auffassung des BFH angeschlossen, dass ein Grundsteuererlass nicht nur bei atypischen und vorübergehenden Ertragsminderungen in Betracht kommt, sondern auch



strukturell bedingte Ertragsminderungen, die nicht nur vorübergehender Natur sind, erfassen kann. Ein Grundsteuererlass kommt somit auch in Betracht, wenn Ertragsminderungen für
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Mietobjekte auf Grund der allgemeinen Wirtschaftslage, d. h. auf einen sog. strukturellen Leerstand zurückzuführen sind.



Nichtabziehbarkeit privater Steuerberatungskosten Anhängige Klagen Ab 2006 sind private Steuerberatungskosten als Sonderausgaben nicht mehr abzugsfähig. Vor dem FG Niedersachsen und dem FG BadenWürttemberg sind diesbezüglich mittlerweile Klagen anhängig. Derzeit ist ungewiss, ob die Finanzämter den Ausgang dieser Klagen abwarten und die Einspruchsverfahren ruhen lassen oder durch Erlass einer Einspruchsentscheidung im Einzelfall entscheiden.



Kirchensteuer bei Halbeinkünften – Ist die Hinzurechnung von Halbeinkünften verfassungswidrig? Nach Einführung des sog. Halbeinkünfteverfahrens sind 50 % von Dividenden von Kapitalgesellschaften bzw. die Hälfte der Veräußerungsgewinne von Anteilen an Kapitalgesellschaften einkommensteuerfrei. Dieses steuerfreie Einkommen wird bei der



Berechnung der Kirchensteuer jedoch in die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Kirchensteuer einbezogen. Ob diese Vorgehensweise gegen das Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit verstößt, ist Gegenstand zweier Revisions-



verfahren vor dem Bundesfinanzhof. Bei Bezug von Halbeinkünften kann unter Berufung auf die anhängigen Verfahren Einspruch bzgl. der Verfassungsmäßigkeit der jetzigen Regelung eingelegt werden.



Beschränkte Abzugfähigkeit von Rentenversicherungsbeiträgen im Jahr 2005 Beim Bundesfinanzhof ist ein Revisionsverfahren anhängig, das die Frage zum Gegenstand hat, ob Rentenversicherungsbeiträge ab 2005 in vollem Umfang als vorweggenommene Werbungskosten abzuziehen sind. Die Finanzverwaltung gewährt derzeit lediglich einen Abzug als Sonderausgaben in Höhe von 60 %. Mit Hinweis auf das Revisionsverfahren können Einkommensteuerbescheide offen gehalten werden, um von einer möglichen positiven Entscheidung des BFH für den Steuerpflichtigen zu profitieren.
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BUCHHALTUNG UND LOHNABRECHNUNG



§ 37 b EStG Pauschalierung der Einkommensteuer bei Geschenken Nach der Intention des Gesetzgebers soll § 37 b EStG die Besteuerung von Zuwendungen beim Empfänger ersetzen. Unklar war bisher, ob in die Bemessungsgrundlage alle Geschenke einzubeziehen sind, die beim Empfänger als Betriebseinnahme zu berücksichtigen sind, oder ob Geschenke, die den Betrag von 35,00 Euro nicht überschreiten, hiervon ausgenommen sind. Das Bundesministerium vertritt die Auffassung, dass auch Geschenke unter 35,00 Euro unter die neue Pauschalierungsregelung fallen. Da das Wahlrecht einheitlich ausgeübt werden muss, sind in die Pauschalierung sämtliche Geschenke unabhängig von deren Wert einzubeziehen. Nicht einbezogen werden müssen Zugaben,



die Bestandteil der Gegenleistung sind und Streuwerbeartikel wie z. B. Kugelschreiber etc.. Über die Neuregelungen hatten wir bereits in unseren Aktuellen Informationen I/2007 (Seite 7) berichtet.



Sozialverischerungspflicht Weiterhin ist zu beachten, dass die einkommensteuerliche Vorschrift keinerlei Auswirkungen auf das Sozialversicherungsrecht hat. Nach der Auffassung der Krankenkassen handelt es sich bei pauschalierten Sachbezügen weiterhin um sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt.



Sachbezüge an den eigentlichen Arbeitgeber erhalten. Dieser muss für den Wert des Geschenkes zwar keine Lohnsteuer mehr abführen, aber weiterhin Sozialversicherungsbeiträge. Somit ist die geplante Vereinfachung durch die bestehen bleibende Sozialversicherungspflicht praktisch hinfällig.



Bei Geschenken an Angestellte anderer Arbeitgeber bleibt somit das aufwändige bisherige Verfahren der Meldung der



Minijobber – Pauschale Arbeitgeberbeiträge mindern den Sonderausgabenabzug Die bei den Minijobbern zu zahlenden pauschalen Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung sind in der Regel Zukunftssicherungsleistungen, wenn sie einen zusätzlichen Anspruch für den Arbeitnehmer begründen. Nach einer Entscheidung des BFH bedeutet dies, dass die Pauschalbeträge zunächst anteilig als Beiträge zur sog. Basisversorgung
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berücksichtigt werden. Durch den anschließenden vollen Abzug als steuerfreie Arbeitgeberbeiträge mindert sich der Sonderausgabenabzug und führt zu einem höheren zu versteuernden Einkommen. Bei der bis 2004 geltenden Rechtslage führt die neue Rechtsprechung dazu, dass der sog. Vorwegabzug bei Minijobbern um



16 % des Bruttolohnes zu kürzen ist. Dies bedeutet ebenfalls eine Minderung der sog. Vorsorgeaufwendungen und eine Erhöhung des zu versteuernden Einkommens. Die bisherige Rechtlage, nach der diese Folgen nur dann eingetreten sind, wenn der Minijobber seine Rentenbeiträge aufgestockt hat, ist somit hinfällig.
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